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§ 40 T-SSG
 T-SSG - Schischulgesetz 1995, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.11.2024

(1) Der Tiroler Schilehrerverband hat zur Vermittlung des jeweils neuesten Standes der für die Tätigkeit der

Schischulinhaber, der Landesschilehrer, der Diplomschilehrer, der Schiführer, der Snowboardlehrer, der

Diplomsnowboardlehrer, der Snowboardführer, der Langlau3ehrer und der Diplomlanglau3ehrer erforderlichen

Fertigkeiten und Kenntnisse nach Bedarf Fortbildungsveranstaltungen durchzuführen.

(2) Zur Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung sind die Schischulinhaber, die Landesschilehrer, die

Diplomschilehrer, die Schiführer, die Snowboardlehrer, die Diplomsnowboardlehrer, die Snowboardführer, die

Langlau3ehrer und die Diplomlanglau3ehrer berechtigt. Die Schischulinhaber sind verp3ichtet, alle drei Jahre an einer

Fortbildungsveranstaltung für Schischulinhaber teilzunehmen. Die Landesschilehrer, die Diplomschilehrer, die

Schiführer, die Snowboardlehrer, die Diplomsnowboardlehrer, die Snowboardführer, die Langlau3ehrer und die

Diplomlanglau3ehrer, die eine Tätigkeit als Lehrkraft ausüben, sind verp3ichtet, alle fünf Jahre an einer

Fortbildungsveranstaltung teilzunehmen.

(3) Schischulinhaber sowie Landesschilehrer, Diplomschilehrer, Schiführer, Snowboardlehrer, Diplomsnowboardlehrer,

Snowboardführer, Langlau3ehrer und Diplomlanglau3ehrer, die eine Tätigkeit als Lehrkraft ausüben, haben, wenn sie

aus gesundheitlichen, beru3ichen oder sonstigen triftigen Gründen an der Teilnahme an der betre9enden

Fortbildungsveranstaltung verhindert sind, an der nächsten Fortbildungsveranstaltung teilzunehmen.

(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat auf Antrag einer der im Abs. 3 genannten Personen die im Gebiet eines

anderen Landes oder Staates durchgeführten Fortbildungsveranstaltungen, an denen die betre9ende Person

teilgenommen hat, nach Maßgabe ihrer Gleichwertigkeit mit Fortbildungsveranstaltungen nach Abs. 1 mit schriftlichem

Bescheid ganz oder teilweise anzuerkennen.

(5) Der Tiroler Schilehrerverband hat die Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung im Ausweis nach § 36 Abs. 1

und bei Schischulinhabern überdies im Schischulinhaberausweis nach § 6 Abs. 2 zu bestätigen.

(6) Die Schilehreranwärter, die Snowboardlehreranwärter und die Langlau3ehreranwärter, die eine Tätigkeit als

Lehrkraft ausüben, sind verp3ichtet, alle fünf Jahre an einer schischulinternen Fortbildung teilzunehmen. Der

Schischulinhaber hat die Teilnahme im Ausweis nach § 36 Abs. 1 zu bestätigen.
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